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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1987

Norm

StVO §13 Abs3 III

StGB §88 Abs1 C

Rechtssatz

Wer - von der Hauptfahrbahn kommend - (langsam) in eine Nebenfahrbahn einfährt, um diese zu überqueren und erst

darnach eine Einfahrt zu benützen, ist nicht gemäß § 13 Abs 3 StVO zur Beiziehung eines Einweisers oder zu einem

sonstigen speziellen Vorsorgeverhalten verpflichtet.
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